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und zu leistenden Entschädigung, sendet dis
Negierung sich veranlaßt, bekannt zn machen,
daß dem Eigcnthümcr des eingeschütteten Vie¬
hes, wenn er durch Taxation des verursach¬
ten Schadens den Beweis, daß solcher weni¬
ger, als daS im §. 2. der angeführten Regie¬
rungs-Bekanntmachung bestimmte Schnttgeld
betrage, fuhren will, diese Beweisführung
allerdings freisichc, und er in solchem Fall
nicht mehr, als die durch die beeidigten Taxa¬
toren bestimmte Entschädigung an den Land¬
besitzer zu entrichten habe.

I2 ) Cammer - Publication vom 24.
Juli,  i >uk>I. am 29. Juli  1826.

Ernennung des Daß Seine Herzogliche Durchlaucht gua-

Otz-^ 'uBEn' d'Ast geruhet haben, den Kaufmann Mat-
l!i Norwegen z. thias Otzen zu Bergen , in Norwegen , zu

^w-'-gischm̂ Consul daselbst zn ernennen, und
CoiistUdMbst. selbiger in dieser Eigenschaft von dem König¬

lich Schwedisch-Norwegischen Gouvernement
anerkannt worden ist, wird zur Nachricht der
Kausleute und Seefahrer im hiesigen Hcrzog-
thum und in der Herrschaft Jever hiedurch be¬
kannt gemacht. Zugleich werden alle unter
Herzoglich Oldenbürgischer Flagge fahrende
Schiffs - Capitaincs, welche die obgedachte
auswärtige Handelsstadt besuchen, hiedurch
ernstlich angewiesen, in Ansehung der Vor-
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